
Amtliche Bekanntmachung der Stadt Porta Westfalica 
 
 
Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung bzgl. der 124. Änderung des 
Flächennutzungsplanes „Feuerwehrgerätehaus Eisbergen“ in PW-Eisbergen 
gem. § 3 Abs. 1 BauGB 
 
Der Ausschuss für Planung und Umweltschutz der Stadt Porta Westfalica hat in 
seiner Sitzung am 28.08.2023 beschlossen, das Verfahren für die 124. Änderung 
des Flächennutzungsplanes „Feuerwehrgerätehaus Eisbergen“ einzuleiten. 
Ziel ist die Darstellung einer Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung 
„Feuerwehr“ und die Darstellung einer Wohnfläche in der Gemarkung Eisbergen, Flur 
7 und 13, sowie eine weitere Darstellung einer Wohnfläche in der Gemarkung 
Kleinenbremen, Flur 3. 
 

 
Abbildung 1: Teilbereich 1 

 

 
Abbildung 2: Teilbereich 2 



 
Abbildung 3. Teilbereich 3 

 
Die interessierte Öffentlichkeit kann sich über die Ziele, Zwecke und Auswirkungen 
der Planung in der Zeit vom 16.05. bis 21.06.2024 in der Abteilung Stadtplanung der 
Stadt Porta Westfalica in 32457 Porta Westfalica, Kempstraße 1, 2. OG., während 
der Dienststunden informieren, und zwar 
 
Montags  von 8.30 bis 12.30 und 14.00 bis 16.00 Uhr 
Dienstags  von 8.30 bis 12.30 und 14.00 bis 16.00 Uhr 
Mittwochs  geschlossen 
Donnerstags  von 8.30 bis 12.30 und 14.00 bis 17.00 Uhr 
Freitags  von 8.30 bis 13.00 Uhr 
 
Außerhalb dieser Zeiten ist auch eine individuelle Terminvereinbarung möglich 
(Email: gunnar.boldt@portawestfalica.de; Tel: 0571/791-322). Über die Inhalte der 
Planung wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 
 
Zusätzlich sind die o.g. Planunterlagen gem. § 4a Abs. 4 BauGB im Internet auf der 
Seite der Stadt Porta Westfalica unter www.portawestfalica.de/bauleitplanung in der 
Rubrik „Aktuelle Flächennutzungsplanverfahren“ einsehbar. 
 
 
Porta Westfalica, 06.05.2024 
 
Die Bürgermeisterin 
 
 
 
Anke Grotjohann 
 


